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mit dem Motto Zusammen in Vielfalt!  
starten wir in das neue Semester 2022. 
Zu Ihrem Schutz und Ihrer Sicherheit 
hat sich die VHS Umkirch optimal auf 
die pandemiebedingte Lage eingestellt. 

Das druckfrische Programmheft der 
VHS Umkirch für das Frühjahrsemes-
ter erhalten Sie mit diesem Nachrich-
tenblatt. Wie immer umfasst unser 
Programm eine bunte Mischung aus 
bereits bekannten und neuen Kursen. 
Gerne möchten wir Sie zu unseren neu-
en Computerkursen einladen. Die VHS 
Umkirch hat hierfür im Rahmen des Di-
gitalpakts neue Laptops angeschaff t! 

Neu in diesem Semester ist außerdem ein 
besonderer Lichtbild- und Videoshow-
abend. Außerdem können Sie sich bei 
unserem interessanten Reisevortrag über 
das Reiseland Norwegen informieren. 

Unverzichtbar sind auch in diesem Jahr 
wieder unsere tollen Whisky-Tastings in 
Gottenheim und die beliebten Wein-Se-
minare in der Umkircher Schlossmühle. 

In Kooperation mit dem Mühlenver-
ein bieten wir in der Umkircher Mühle 
wieder informative und gesellige Kurse 
an:

• Vitalpilze
• Taschen-Na klar, Gehäkelt am besten
• Wilde Kräuter im Frühling
• Sommerkräuter für Gesundheit 

und Genuss
• Mit Pfl anzen wohnen
• Kräuter, Essig und Salze

Wir empfehlen außerdem unsere neuen 
Kurse zu Fotografi e, Nähen, Parkour 
und Kickboxen sowie unseren Nordic-
Walking Kurs. 

Genießen Sie Führungen auf dem 
Mundenhof, bei der Brauerei Ganter, 
in der Geldermann Privatsektkellerei 
oder bei der Bickensohler Weinvogtei. 
Sehr interessant sind auch unsere Frei-
burger Stadtführungen. 

Auch das Altbewährte ist wieder mit 
dabei. So fi nden Sie im neuen Pro-
gramm neben den beliebten Sprach- 
und Sportangeboten auch Vorträge zu 
Verbraucherfragen, Gitarrenspielkurse 
sowie Vorträge rund um das Haustier. 
Weitergeführt werden auch die Ange-
bote für Gymnastik, Muskelentspan-
nung, Yoga und Pilates. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Be-
reich Arbeit und Beruf. In dieser Rubrik 
stehen die intensiven und individuellen 
Kompaktangebote „Vhespresso“-Kurse 
zur Verfügung, die bereits 
mit nur einem Teilnehmer 
durchgeführt werden 
können. 

Wir freuen uns auf Ihre 
Anmeldung, online, über 
unsere Homepage 
www.vhsumkirch.de 
oder auch telefonisch unter 
07665/505-16 oder 505-18. 

Ihr Team der VHS Umkirch 

Liebe Umkircherinnen, liebe Umkircher, 
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Online Kurs  
KidsSafe-Kinderschutztraining®
SICHERHEIT kann man lernen – digital und einfach!

Um Ihr Kind vor Gefahren und Bedrohungen im Alltag zu schützen, lernt Ihr Kind 
im Kurs  grundlegende Verhaltensmuster und Fähigkeiten, um in einer Gefah-
rensituation mit Gleichaltrigen oder einem fremden Erwachsenen, automatisch 
richtig reagieren zu können. 
Wie verhalte ich mich, wenn mich an der Bushaltestelle oder auf dem Schulweg ein 
Fremder anspricht oder ich aufgefordert werde, in ein fremdes Fahrzeug einzustei-
gen? Wie fl üchte ich richtig, wie mache ich auf mich aufmerksam, wo bekomme 
ich Hilfe und wie erreiche ich, dass mir von Passanten auch wirklich geholfen wird? 
Und warum sollte ich niemals jemanden folgen, der mir Hundewelpen oder Süßig-
keiten verspricht? Wer ist überhaupt ein „Fremder“?

Was ist Gewalt, wie entsteht sie und wie kann man ihr gewaltfrei entgehen? Wie 
strahlt man Sicherheit aus und verlässt die Opferrolle? Wie kann man sich eff ek-
tiv und unkompliziert verteidigen? Wie funktioniert wirkungsvolle Selbstbehaup-
tung? Wie geht man richtig bei Erpressung und Abziehdelikten vor?

Im Kurs zeigt und erklärt ein professioneller KidsSafe®-Trainer Ihrem Kind jede 
Übung ganz genau. Alle Inhalte sind leicht verständlich und einfach & schnell 
umsetzbar. Und das Üben macht auch noch jede Menge Spaß!

Weitere Informationen und die Online Termine fi nden Sie auf unserer Homepage 
www.umkirch.de

Kursort Datum Zeit Kosten .
Online Montag, 07.03.2021 15.00 – 17.30 Uhr 20,00 Euro / TN 
Online Mittwoch, 11.05.2021 15.00 – 17.30 Uhr 20,00 Euro / TN

In Kooperation mit

Mobile Skaterampen für Umkirch 
Alles begann mit dem Wunsch einer hochmotivierten 
Gruppe von Skaterinnen nach einem eigenen Skate-
platz für Umkirch. Da die Gemeinde momentan über 

keine freie Fläche für solch einen Platz verfügt, kam in gemeinsamen 
Gesprächen mit Bürgermeister Laub und Bauamtsleiter Müllerschön 
die Idee der Mobilen Skaterampen auf, welche sich fl exibel Auf- und 
Abbauen lassen und somit keinen Platz dauerhaft belegen. Diesen 
Wunsch bestätigten weitere Kinder- und Jugendliche aus Umkirch im 
Rahmen des im letzten Jahr stattgefundenen und sehr erfolgreichen 
Jugendhearings. 

So wurden die mobilen Skaterampen als Projekt des Kinder- 
und Jugendzentrums mit der Gruppe von Skaterinnen in 
Kooperation mit der Fachfi rma KaiserstuhlRamps entworfen 
und gemeinsam gebaut. Hierbei durften die Mädels angelei-
tet durch den professionellen Skaterampenbauer Fabian Sur-
ber tatkräftig mit anpacken. Sei es das Holz zurecht zu sägen, 
Schrauben zu versenken oder die Kanten zu lackieren. Zum 
Ende der letzten Workshopphase erhielten die Mädels zudem 
die Chance die Skaterampen vor Ort gleich zu testen. Darüber 
hinaus zeigte ihnen Fabian mehrere Stunts und Tricks wie bei-
spielsweise den sogenannten „Olli“. 

Fazit der Mädels zum Projekt „JugendBewegt in Umkirch“, 
welches durch die Jugendstiftung von Baden-Württemberg 
„JugendBewegt“ fi nanziell unterstützt wurde: die Arbeit und 
die Mühe hat sich gelohnt! Jetzt heißt es nur noch, warten 
auf das gute Wetter!!! 

Euer Juze-Team Hannah und Jan 
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Car-Sharing in Umkirch
Seit Mai 2020 gibt es ein Car-Sharing-Angebot der 
Grünen Flotte in Umkirch.

An zwei zentralen Punkten der Gemeinde stehen 
Fahrzeuge für Buchungen bereit.

Nutzen Sie diese moderne Form der Mobilität: Spa-
ren Sie Aufwand und Geld für das eigene Auto und 
reduzieren die in ihrem Wohnquartier geparkten 
Fahrzeuge.

www.gruene-fl otte-carsharing.de
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Umkirch - gefährliche Körperverletzung 
– Zeugen gesucht 
Umkirch - Am Freitagabend des 28.01.2022, gegen 21:30 Uhr, 
kam es in der Hauptstraße in Umkirch zu einer gefährlichen Kör-
perverletzung. Hierbei wurden zwei junge Männer von einer 
Gruppe aus 5-6 Personen scheinbar grundlos angegriff en. Die 
bislang unbekannten Täter schlugen zunächst mit Fäusten und 
später auch mit Tischen und Stühlen eines nahegelegenen Im-
bisses auf die Geschädigten ein. Die beiden Männer im Alter von 
22 und 23 Jahren erlitten unter Anderem Verletzungen im Ge-
sicht und mussten teilweise im Krankenhaus behandelt werden. 
  
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun 
Personen, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen kön-
nen, sich beim Polizeiposten March unter der Nummer 07665 
934293 oder beim Polizeirevier Breisach unter der Nummer 
07667 91170 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach 
der Zeugin, die vor Ort versuchte, die Auseinandersetzung zu 
schlichten. 

Gemeinde Umkirch 
Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald 
  

Die Gemeinde Umkirch sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine 
  

Sprachkita-Fachkraft bzw. pädagogische 
Fachkraft für sprachliche Bildung(m/w/d) 

in der Kindertagesstätte  
Die Einstellung erfolgt mit einem befristeten Beschäfti-
gungsumfang (Befristung bis 31.12.2022) von 50%, wö-
chentliche Arbeitszeit 19,5 Stunden. 
  
Ihre Aufgaben umfassen insbesondere:
• Weiterentwicklung und Übernahme der Sprachförderung 

im Rahmen des Bundesprogramms
• Umsetzung sowie nachhaltige Verankerung der Pro-

grammschwerpunkte: alltagsintegrierte sprachliche Bil-
dung, inklusive Pädagogik und Zusammenarbeit mit den 
Familien

• Sprachdiagnostik und Kleingruppenarbeit mit Kindern
• Beratung, Begleitung und fachliche Unterstützung des 

Kita- Teams in Bezug auf Sprachbildung
• Konzeptionsentwicklung
   
Wir erwarten:
• abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in, Logopäde/ 

Logopädin oder eine vergleichbare Ausbildung
• Qualifi kation bzw. Fortbildung im Bereich der Sprache
• Berufserfahrung
• Engagement und Flexibilität
• Sicheres und selbstbewusstes Auftreten
• Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen und 

Teamfähigkeit
   
Wir bieten 
• eine Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öff entlichen 

Dienst (TVöD), Eingruppierung in die Entgeltgruppe S8b
• einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeits-

platz mit Raum für individuelle und kreative Mitgestaltung
• fachbezogene Aus- und Fortbildungen
• Arbeiten nach Qualitätsstandards
• Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team
• Regelmäßiger kollegialer Austausch im Sprachkita-Team
• Gesundheitsvorsorge mit dem betrieblichen Gesund-

heitsprogramm Hansefi t.
   
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte 
Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen bis Freitag, 
18.02.2022 an die Gemeindeverwaltung Umkirch, Vinzenz-
Kremp- Weg 1, 79224 Umkirch oder per E-Mail an 
kita-leitung@kiz-umkirch.de. 
  
Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Beate Rupp-
Kappler, KiTa-Leitung, unter 07665/ 9373922 gerne zur Ver-
fügung. 
  
Mehr über die Gemeinde Umkirch und die KiTa fi nden Sie 
unter www.umkirch.de 

Technikhilfe für Seniorin  
Freundliche ältere Dame aus 
Umkirch freut sich über Un-
terstützung bei Computeran-
gelegenheiten. Dazu gehört 
beispielsweise das Vereinbaren 
von Arztterminen im Internet. Ein 
funktionstüchtiger Computer ist 
vorhanden. 

Sie wäre sehr dankbar, eine Person zu fi nden, die ihr 2- bis 
3-mal im Monat mit derartigen Angelegenheiten helfen 
könnte, gerne auch gegen Bezahlung. 
  
Bei Interesse und Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
Jana Hübner,   Gemeindeverwaltung Umkirch 
Telefon: 07665/505-19 

Kinderfahrrad 
gesucht  
Ein 6-jähriger Junge ist auf 
der Suche nach einem Fahr-
rad. Der Junge entstammt 
einer Flüchtlingsfamilie und 
würde sich sehr über ein ei-
genes Fahrrad freuen.  
Bei Informationen wenden 
Sie sich bitte an: Judith Pen-
kert-Tchitnga, Integrations-
management des Caritas-
verbandes für den Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald 
mit Büro im Rathaus Um-
kirch, Telefon: 07665 / 505- 17 
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Projekt: Aktuelle Phase/Maßnahme:
Park- und Grünanlagen/Ausgleichsflächen Durchführung Obstbaumschnitt
  
Projekt: Aktuelle Phase/Maßnahme:
Park- und Grünanlagen Abschluss Wallpflege entlang des Schorrenweges 
  
Projekt: Aktuelle Phase/Maßnahme:
Technischer Dienst des Bauhofs Leiterprüfung in allen öffentlichen Gebäuden

 
Projekt: Aktuelle Phase/Maßnahme:
Umbau und Erweiterung Grundschule Submission Ausschreibung Dachabdichtung 
  
Projekt: Aktuelle Phase/Maßnahme:
Umbau und Erweiterung Grundschule Ausschreibung Zimmererarbeiten
  
Projekt: Aktuelle Phase/Maßnahme:
Umbau und Erweiterung Grundschule Ausschreibung Fenster, Türen, Raumabschlüsse

 

3G und FFP2-Maskenpflicht bei Rathaus-Besuch  
Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation und der Corona-Ver-
ordnung des Landes gilt ab sofort für Besucherinnen und Besu-
cher des Rathauses die 3G-Regel und die FFP2-Maskenpflicht. 
Zutritt haben dann nur geimpfte, genesene oder negativ getes-
tete Personen. 

Ausnahmen von der 3G-Regel: 
• Kinder bis einschließlich 5 Jahre.
• Kinder, die noch nicht eingeschult sind.
• Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogi-

schen Bildungs-/Beratungszentrums, einer auf der Grundschu-
le aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule – gilt nur 
für  Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahre und nicht wäh-
rend der Ferien.

• Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule 
gehen.

• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen 
lassen können (ärztlicher Nachweis notwendig).

• Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt.

 
Die Anwendung der 3G-Regel wird vor Ort (Eingangsbereich 
Bürgerbüro) kontrolliert. Besucherinnen und Besucher müssen 
einen der folgenden Nachweise erbringen:
• Impfnachweis
• Genesenenachweis (nicht älter als 180 Tage)negativer Antigen-

Schnelltest nicht älter als 24 Stunden (! Selbsttests für den Ei-
gengebrauch werden als Nachweis nicht akzeptiert.)

• negativer PCR-Test nicht älter als 48 Stunden
• Außerdem ist zur Identitätsüberprüfung ein Personalausweis 

oder Reisepass mitzuführen

Neben dem Impf-,Genesenen- oder negativen Testnachweis 
ist ein amtlicher Ausweis vorzulegen. Die Durchführung von 
Selbsttests vor Ort ist nicht möglich. 

Darüber hinaus gilt weiterhin FFP2-Maskenpflicht. Kinder bis 
einschließlich 5 Jahre sind von der Maskenpflicht befreit sowie 
Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen 
können (ärztlicher Nachweis notwendig). 

Die Gemeindeverwaltung steht den Bürgerinnen und Bürgern 
auch in Zeiten von Corona zur Verfügung. 

Oft ist es jedoch nicht erforderlich, persönlich vorzusprechen. 

Viele Angelegenheiten lassen sich sehr gut telefonisch, schrift-
lich oder per E-Mail erledigen. 

Um die derzeitigen Anforderungen an den Infektionsschutz zum 
Schutz aller bestmöglich umsetzen zu können, werden Bürgerin-
nen und Bürger gebeten, auf spontane Vorsprachen möglichst 
zu verzichten und vorab einen Termin zu vereinbaren. 

Weitere Informationen zu den jeweiligen Ansprechpartner*innen 
finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.umkirch.de/de/Politik-Verwaltung/
Gemeindeverwaltung/Mitarbeiter. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund! 

Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 
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Maßnahmen der Gemeinde  
Umkirch zur aktuellen  
Pandemiebekämpfung 
• In Umkirch gibt es dank dem hohen Enga-

gement des DRK Ortsvereins, der Apothe-
ke am Gutshof und der niedergelassenen 
Ärzten ein gutes Test- und Impfangebot. 
Auch das vom Landkreis angebotene re-
gelmäßige Impfangebot wird begrüßt. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
https://www.breisgau-hochschwarzwald.
de. 

• In Grundschule und KiTa besteht eine Test-
pflicht, um Infektionsketten frühzeitig 
durchbrechen zu können. 

• Bis Ende Februar wurden wie bereits mit-
geteilt alle gemeindlichen Veranstaltun-
gen abgesagt. Den Kirchen und Vereinen 
wird die Absage von Veranstaltungen wie 
Konzerten, usw. ebenfalls dringend emp-
fohlen. 

• Gemeindliche Einrichtungen werden bis 
Ende Februar nicht mehr für Veranstaltun-
gen zur Verfügung gestellt. Ausnahmen 
werden für die regelmäßigen Proben und 
Übungsabende im sportlichen und kultu-
rellen Bereich sowie im schulischen oder 
gewerblichen Bereich gemacht. 

• Die Ortspolizeibehörde der Gemeinde wird 
verstärkt Kontrollen von Veranstaltungen, 
Gaststätten, usw. zur Überwachung der 
Einhaltung der Corona-Bestimmungen 
durchführen. 

• Der Besuch von Jubilaren bleibt bis auf 
Weiteres eingestellt, um insbesondere die 
Jubilare nicht zu gefährden.

• Die Teilnahme und der Besuch öffent-
licher Sitzungen ist nur mit einem Impf-, 
Genesenen- oder Testnachweis (Antigen-
Schnelltest maximal 24 Stunden alt, PCR-
Test maximal 48 Stunden alt) und FFP2-
Maske zulässig.

• Der Besuch des Rathauses ist ohne Ter-
minvergabe aber unter Einhaltung der 3G-
Regelung und mit FFP2-Maske möglich.

• Wir appellieren an die Bevölkerung, 
sich impfen zu lassen und Kontakte 
zu vermeiden, wo es nur geht. Auf die 
Maskenpflicht entsprechend der Corona-
Verordnung sowie die allgemeinen Hygi-
enebestimmungen wird noch einmal aus-
drücklich verwiesen.

Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 

Antigen-Schnelltests  
Die Durchführung von Antigen-Schnelltests wird angeboten durch: 

Apotheke am Gutshof,  Hauptstraße 9, 79224 Umkirch
• Testzeiten in der Apotheke:

Montag bis Freitag: 08.30 – 18.00 Uhr 
Samstag: 09.00 – 12.30 Uhr

• Bitte um Voranmeldung: 
Persönlich oder telefonisch: Tel. 07665/51 626. 
Mail: gutshof.apo.umkirch@pharma-online.de 
Online: https://apo-schnelltest.de/apothekeamgutshof 

Teststelle im Gutshof (Kosmetikstudio La Milena), 
Hauptstr. 3, 79224 Umkirch
• Testzeiten: 

Montag bis Freitag: 08.00 – 19.00 Uhr 
Samstag: 09.00 – 18.00 Uhr 
Sonntag: 14.00 - 18.00 Uhr

• Mit oder ohne Voranmeldung:
Online: https://safe4all.testapp24.de/schnelltest-termin/safe4all 

Teststation Heuboden, Am Gansacker 3-6, 79224 Umkirch
• Öffnungszeiten:

Mo-So 10-20 Uhr 
letzter Termin 19.45 Uhr 
Terminbuchung unter https://coronacheck-sued.de/ 

In Freiburg stehen u. a. folgende Testzentren zur Verfügung:
• Testzentrum Europaplatz, Europaplatz 1, 79098 Freiburg

Öffnungszeiten Sonntag bis Donnerstag 11.00 bis 20.00 Uhr, Freitag 
und Samstag 11.00 bis 21.00 Uhr

• Testzentrum StuSie, Sundgauallee 34, 79110 Freiburg
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr und 16.00 bis 
20.00 Uhr 

Weitere Informationen unter 
https://www.freiburg.de/pb/1674107.html 

Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 

Impfstation für die Region in  
der Halle 1 der Messe Freiburg 
In der Halle 1 der Messe Freiburg bietet das Universitätsklinikum Freiburg 
allen Interessierten die Möglichkeit für eine Dritt-/Auffrischungsimpfung. 

Die Dritt-/Auffrischungsimpfungen erfolgen gemäß der gültigen STIKO-
Empfehlungen sowie unter Berücksichtigung der Vorgaben des Landes 
Baden-Württemberg. 

Eine Terminbuchung ist über die Website 
www.uniklinik-freiburg.de/impfstuetzpunkt-freiburg möglich. 

Dort sind auch alle weiteren Informationen abrufbar. 

Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch  
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Parken in Wohngebieten 
Parkverhalten der Sprinter-Fahrzeuge 
In den letzten Wochen mehren sich die 
Beschwerden bei der Gemeindeverwal-
tung über falsch geparkte Autos in den Wohngebieten. Ein 
großes Ärgernis ist dabei vor allem das Parkverhalten der 
Sprinter-Fahrzeuge.   
  
Folgendes ist beim Parken in Wohngebieten zu beachten:  
• vor Grundstücksein- und Ausfahrten darf nicht geparkt 

werden
• außerdem ist das Parken vor abgesenkten Bordsteinen 

verboten
• Schachtdeckel und andere Verschlüsse sind ständig frei 

zu halten, lediglich eine Haltedauer von bis zu drei Mi-
nuten ist erlaubt

• nach §12 StVO ist es auch verboten auf einer schmalen 
Fahrbahn zu parken in denen das unfallfreie Vorbeikom-
men anderer Autos gefährdet sein könnte

• Das Parken auf Gehwegen ist verboten, da eine ausrei-
chende Gehwegbreite vorhanden sein muss. Ausnahme 
ist, wenn eine entsprechende Parkmarkierung ange-
bracht ist.

   
Bitte nehmen Sie beim Parken Rücksicht auf andere Fahr-
zeuglenker und Fußgänger. Vor allem Menschen im Roll-
stuhl, mit Rollator oder Eltern mit ihren Kinderwägen und 
Kinder brauchen eine ausreichende Gehwegbreite. 
  
Appelliert wird zudem an alle Fahrzeuglenker von 
Sprinter-Fahrzeugen, ihr fi rmeneigenes Transportfahr-
zeug nicht in den allgemeinen Wohngebieten zu par-
ken. Alle falsch parkenden Fahrzeuge werden konse-
quent zur Anzeige gebracht.  
  
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 

Impfungen mit Biontech und Moderna künftig in den Impfstützpunkten des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald auch ohne vorherige Terminanmeldung möglich 
In den Kreisimpfstützpunkten in Breisach, Müllheim und Titi-
see-Neustadt sind ab dem 13 Januar während der Öff nungs-
zeiten auch spontane Impfungen ohne Termin mit Biontech 
und Moderna möglich. Aus organisatorischen Gründen bleibt 
aber weiterhin eine Terminbuchung über die Homepage des 
Landkreises www.lkbh.de/impfen empfohlen.   

Um alle Altersgruppen ab 12 Jahren berücksichtigen zu kön-
nen, stehen an den Öff nungstagen die Impfstoff e von Bion-
tech und Moderna zur Verfügung. Kinderimpfungen für 5 bis 
11-Jährige werden separat angeboten. 

Folgende Öff nungszeiten gelten in den Kreisimpfzentren bis 
auf Weiteres: 

Breisach: 
Stadthalle Breisach, Jahnstraße 3 
Dienstag – Freitag; 12:30 - 18:30 Uhr 

Müllheim: 
Eisenbahnstraße 14 
Montag: 09:00-17:00 Uhr 

Dienstag/Mittwoch: 11:00-19:00 Uhr 
Donnerstag/Freitag: 09:00-17:00 Uhr 
Samstag: 09:00-16:00 Uhr 

Titisee-Neustadt: 
Kurhaus Titisee, Strandbadstraße 4 
Dienstag bis Sonntag: 12:30-18:30 Uhr 

Hinweise:   
•   Aufgrund der aktuellen Vorgaben erhalten Personen über 30 

Jahren in der Regel den Impfstoff  von Moderna. Personen 
unter 30 Jahren erhalten den Impfstoff  von Biontech.   

•   Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auff rischimpfungen 
(für Auff rischimpfungen beträgt der Mindestabstand 3 Mo-
nate zur letzten Impfung der Grundimmunisierung)   

•   Zur besseren Planung wird weiterhin die Terminbuchung 
über die Homepage www.lkbh.de/impfen angeboten und 
empfohlen. Personen mit Terminbuchung werden im Impf-
stützpunkt zur gebuchten Uhrzeit bevorzugt angenommen.   

•  Das Mindestalter beträgt 12 Jahre.  

Hundekot auf öff entlichen Wegen und Plätzen 
An frequentierten Spazierwegen aber auch auf Grünanlagen 
ist leider oft das gleiche Bild anzutreff en: 
Die Wegeränder sind teilweise mit „Tretminen“ übersät. Die 
Hundekothaufen haben an manchen Stellen das Maß des 
Vertretbaren überschritten, was verständlicherweise zu Är-
ger in der Bevölkerung über die Hundebesitzer führt. Und 
dies mit guten Grund, denn Hundebesitzer sind generell für 
diese Hinterlassenschaften ihres Hundes verantwortlich und 
müssen diese entsorgen! Die Entsorgungspfl icht von Hun-
dekot gilt generell und ohne Ausnahme! 
Manche Hundebesitzer gehen vollkommen fehl in der An-
nahme, dass mit der Hundesteuer quasi eine Gebühr für die 
Beseitigung der Hundeabfälle entrichtet wurde. Hundekot 
gilt rechtlich gesehen als Abfall und muss, wie alle anderen 
Abfälle auch ordnungsgemäß entsorgt werden. Demnach 
muss Hundekot vom Besitzer eingesammelt und entweder 
in der Hausmülltonne oder den öff entlichen Abfallbehältern 
entsorgt werden. 

Verstöße hiergegen können zur Anzeige gebracht und 
mit einer Geldbuße bestraft werden. 
Eine kleine Schaufel und eine Plastiktüte sollten zur Stan-
dardausrüstung gehören, wenn ein Hund ausgeführt wird. 
Im Handel sind spezielle Hundesets erhältlich, mit denen die 
Kothaufen aufgenommen und beseitigt werden können. In 
jedem Fall sollte dies geschehen auf gefestigten Gehwegen, 
Grünfl ächen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen und landwirt-
schaftlich genutzten Wiesen. 
Die Gemeinde Umkirch ruft alle Hundebesitzer und Hun-
debesitzerinnen auch in ihrem eigenen Interesse auf, der 
gesetzlichen Verpfl ichtung zur Entsorgung des Hundekots 
nachzukommen. 

Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 
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Sträucher, Hecken und Bäume an öffentli-
chen Straßen und Wegen zurückschneiden 
Es kommt immer wieder vor, dass Zweige von Bäumen so-
wie Hecken und Sträucher auf privaten Grundstücken über 
die Grundstücksgrenze hinaus in öffentliche Geh-/Radwege 
und Straßen hineinwachsen. Nach § 28 Abs. 2 Straßengesetz 
Baden-Württemberg sind die Eigentümer und Bewirtschaf-
ter von Grundstücken, die an öffentlichen Straßen, Gehwe-
ge und Verkehrsflächen angrenzen verpflichtet, ihre An-
pflanzungen so zurückzuschneiden, dass sie nicht über die 
Grundstücksgrenze hinausragen und somit die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. 
Das Grün darf die Sicht auf Ampeln, Verkehrszeichen oder 
Straßenbeleuchtung nicht nehmen. Anpflanzungen müs-
sen so zurückgeschnitten sein, dass die Verkehrszeichen 
von allen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig wahrgenommen 
werden können. Im Bereich von Sichtdreiecken an Straßen-
mündungen sind Anpflanzungen auf die maximale Höhe 
von 80 cm ab Straßenniveau zurückzuschneiden, damit in 
diesen Bereichen keine Verkehrsgefährdungen entstehen 
und die Sichtverhältnisse im Einmündungsbereich nicht ein-
geschränkt sind. Des Weiteren regeln die straßenverkehrs-
rechtlichen Bestimmungen, dass entlang von Geh- und 
Radwegen bis zu einer Höhe von 2,50 m und im Bereich von 
Straßen bis zu einer Höhe von 4,50 m keine Pflanzen bzw. 
Äste in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen dürfen. 

Bei gravierenden Fällen ist die Gemeinde verpflichtet, 
die entsprechenden Grundstückseigentümer anzu-
schreiben und den Rückschnitt anzuordnen!  
Wir weisen auch darauf hin, dass bei Nichtbeachtung Grund-
stückseigentümer verantwortlich gemacht werden können, 
sofern, es bei einem nicht erfolgten Rückschnitt zu einem 
Unfall kommt. 
Bei der Freihaltung von Geh-/Radwegen und Straßen sind 
während der Vegetationsperiode vom 1. März bis 30. Sep-
tember die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes zu 
beachten. Nach § 29 Abs. 3 Ziff. 1 Naturschutzgesetz ist es 
in dieser Zeit verboten, Hecken, lebende Zäune, Bäume, Ge-
büsche und Röhrichtbestände zu roden und abzuschneiden 
oder auf andere Weise zu zerstören. Ein maßvolles Zurück-
schneiden kann jedoch erfolgen, wobei darauf zu achten ist, 
dass freilebende Tierarten, insbesondere brütende Vögel, 
nicht beeinträchtigt werden. 
Es empfiehlt sich deshalb, die notwendigen Rückschnit-
te noch in der Zeit bis 28. Februar vorzunehmen. 

Hinweis: 
Das Schnittgut kann bei der örtlichen Grünschnittdepo-
nie abgeliefert werden.Die Öffnungszeiten sind: Mittwoch 
14:00-16:00 Uhr und Samstag 10:00-13:00 Uhr 
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Hecken- und Baumrückschnitte  
bis Ende Februar zulässig 
Das umfangreiche Zurückschneiden von Hecken und Gebü-
schen sowie Fällungen von Bäumen sind bis Ende Februar 
zulässig. Hecken, Gebüsche und Bäume sind Lebensstätten 
vieler heimischer Tiere, Insekten, Kleinsäuger und vor allem 
wild lebende Vögel haben hier ihre Nist- und Brutstätten. 
Diese Grünbestände sind daher wesentlicher Teil ihrer Le-
bensgrundlagen. 
In der sog. Vegetationszeit von 01. März bis 30.September un-
tersagt § 43, Abs. 2 Naturschutzgesetz Baden-Württemberg 
daher erhebliche Rückschnitte von Hecken usw. Wer diese 
Grünbestände durch Rückschnitte so zerstört, dass sie nicht 
mehr als Nist- und Brutplatz genutzt werden können, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit nach dem Naturschutzgesetz. 
  
Von Oktober bis Februar sind Schnitte und Rodungen an 
Gehölzen nach dem Naturschutzgesetz grundsätzlich er-
laubt. In Schutzgebieten und besonders geschätzten Bioto-
pen können jedoch weitere Restriktionen bestehen. 
  
Bitte beachten Sie folgende Regelungen: 
An Straßen dürfen bis zu einer Höhe von 4 Metern Äste 
nicht in die Fahrbahn ragen. 
Über der gesamten Fahrbahn muss ein Lichtraum von 4,50 
Metern frei bleiben. 
Der Übergang von 4 Metern auf 4,50 Meter ist anzuschrägen. 
An Radwegen dürfen bis zu einer Höhe von 2,50 Metern 
Äste nicht hineinragen. 
An Fußwegen dürfen bis zu einer Höhe von 2,30 Metern 
Äste nicht hineinragen. 
An Straßeneinmündungen und Kreuzungen müssen 
Hecken, Sträucher und Anpflanzungen stets so niedrig ge-
halten werden (höchstens 80 cm), dass eine ausreichende 
Übersicht für Kraftfahrer gewährleistet ist. 
  
Verkehrszeichen dürfen nicht verdeckt werden. Die Anpflan-
zungen sind so zurückzuschneiden, dass das Verkehrszei-
chen von den Verkehrsteilnehmern rechtzeitig wahrgenom-
men wird. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 

Förderprogramm „Spitze auf dem Land!“  
Mit der Ausschreibung „Spitze auf dem Land! Technologieführer 
für Baden-Württemberg“ im Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum mit Kofinanzierung aus dem EFRE-Programm soll die Spit-
zenstellung des Landes weiter ausgebaut werden. Das Förderange-
bot spricht kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 100 
Beschäftigten im ländlichen Raum an, die aufgrund ihrer Innovati-
onsfähigkeit und ihrer ausgeprägten Technologiekompetenz in der 
Umsetzung und Anwendung innovativer Produktionsprozesse und 
Produkte das Potenzial zur Technologieführerschaft erkennen las-
sen. Ein besonderer Schwerpunkt der Förderung liegt auf Unterneh-
men, die Baden-Württemberg in den Bereichen Kreislaufwirtschaft 
und Bioökonomie voranbringen. Wichtig: die Lage des Förderortes 
muss im Ländlichen Raum (- nicht Randzone Verdichtungsgebiet -) 
liegen. Anträge für die laufende Tranche 18 können bis 28.02.2022 
über die Gemeinde beim RP Freiburg gestellt werden. 
Weitere Infos finden Sie unter:
https://2021-27.efre-bw.de/foerderaufruf/spitze-auf-dem-
land-technologiefuehrer-fuer-baden-wuerttemberg/ 
Bei Fragen können Sie sich direkt an das Regierungspräsidium 
Freiburg Abteilung für Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
wenden. 
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Aus- und Neubau der Rheintalbahn: Anhörungsverfah-
ren des Abschnitts 8.2 Freiburg – Schallstadt geht voran 
  

Online-Konsultation beginnt am 9. Februar/ Stellungnah-
men der Deutschen Bahn AG können eingesehen werden  
    
Die angekündigte Online-Konsultation für den Neubau der Gü-
terumfahrung Freiburg entlang der A 5 zwischen der Anschluss-
stelle Freiburg-Nord und Schallstadt-Mengen (Planfeststellungs-
abschnitt 8.2) beginnt am Mittwoch, 9. Februar. 

Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, ersetzt die 
Online-Konsultation aufgrund der Corona-Pandemie den Erörte-
rungstermin im laufenden Planfeststellungsverfahren. 
  
Im Rahmen der Online-Konsultation können die am Verfahren 
Beteiligten sowie die von dem Vorhaben Betroffenen die Stel-
lungnahme der Deutschen Bahn AG (DB) zu den vorgebrachten 
Forderungen, Bedenken und Hinweisen auf einer passwortge-
schützten Plattform im Internet vom Mittwoch, 9. Februar bis 
Dienstag, 8. März einsehen. Dort sind folgende Informationen 
zugänglich: 

• Stellungnahmen der Behörden, Gemeinden und Verbände 
mit Erwiderung der DB 

• Mustereinwendungen mit Erwiderung der DB 
• Präsentationen der Vorhabenträgerin zum Vorhaben und zu 

verschiedenen Themenbereichen 
  
Wer sich im Rahmen des Anhörungsverfahrens geäußert hat 
oder von dem Vorhaben betroffen ist und sich an der Online-
Konsultation beteiligen will, kann unter der E-Mail-Adresse 
Rheintalbahn-PfA8.2@rpf.bwl.de den Link zu der Plattform und 
das Passwort anfordern. 

Die Beteiligten haben dann erneut die Möglichkeit, sich bis zum 
15. März schriftlich zu äußern, wobei dies auch per E-Mail erfol-
gen kann. 
  
Das RP weist ausdrücklich darauf hin, dass mit der Möglichkeit 
zur erneuten Äußerung im Rahmen der Online-Konsultation kei-
ne neue, zusätzliche Einwendungsmöglichkeit eröffnet wird. Das 
heißt, über die bereits vorgebrachten Einwände und Argumente 
hinaus können keine neuen Sachargumente im Verfahren be-
rücksichtigt werden. Auch ist eine Wiederholung der bereits vor-
gebrachten Einwände und Argumente im Rahmen der Online-
Konsultation nicht erforderlich. 
  
Zu Beginn des Planfeststellungsverfahrens im Mai 2020 hatten 
die Kommunen, Behörden und Verbände wie auch vom Vorha-
ben Betroffene Gelegenheit, sich zu dem Vorhaben zu äußern. 
Die Deutsche Bahn AG hat anschließend die Forderungen, Be-
denken und Hinweise ausgewertet und geprüft. 
  
Die genauen Modalitäten der Online-Konsultation können der 
Bekanntmachung des RP entnommen werden. 

Diese wurde am Freitag, 28. Januar, in der Badischen Zeitung 
sowie in den Mitteilungsblättern der Stadt Freiburg und der Ge-
meinden March, Schallstadt und Umkirch veröffentlicht. Zudem 
ist sie seit dem 28. Januar auf der Internetseite des RP unter „Ak-
tuelles“ eingestellt: www.rp-freiburg.de. 
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Anmeldetermine für die Kreisgymnasien  
dieses Jahr bereits ab 7. März 
Die Anmeldetermine für das Schuljahr 2022/2023 an den acht 
allgemeinbildenden Gymnasien in der Trägerschaft des Land-
kreises Breisgau-Hochschwarzwald sind in diesem Jahr bereits 
im März. Es beginnt mit dem Termin zur Anmeldung von Schü-
lerinnen und Schülern für den Musikzug am Albert-Schweizer-
Gymnasium am 8. März. Die Termine für die allgemeinen Anmel-
dungen sind im Einzelnen: 
  
Kreisgymnasium Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt: 
Am 09. und 10. März, jeweils von 08:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 
bis 17:00 Uhr. 
  
Martin-Schongauer-Gymnasium in Breisach: 
Am 09. und 10. März, jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr. 
  
Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gundelfingen: 
Am 09. und 10. März, jeweils von 12:00 bis 16:00 Uhr. 
Musikzug: 07. März, 12:00 bis 16:00 Uhr. 
  
Marie-Curie-Gymnasium in Kirchzarten: 
Am 09. und 10. März, jeweils von 08:00 bis 12:00 und von 14:00 
bis 17:00 Uhr. 
  
Markgräfler-Gymnasium in Müllheim: 
Am 08., 09. und 10. März, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr 
  
Faust-Gymnasium in Staufen: 
Am 09. und 10. März, jeweils von 13:00 bis 17:00 Uhr.   
  
Kreisgymnasium Bad Krozingen: 
Am 09. März von 13:30 bis 18:00 Uhr und am 10. März von 13:30 
bis 17:00 Uhr. 
  
Kreisgymnasium Neuenburg: 
Am 09. und 10. März, jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr. 
  
Bei der Anmeldung sind die Blätter 3 (Grundschulempfehlung) 
und 4 (Formular für die Anmeldung) der Schule vorzulegen. 
Ebenfalls ist eine Kopie eines Identitätsnachweises des Kindes 
(z.B. Geburtsurkunde, Personalausweis, Kinderreisepass) zur An-
meldung mitzubringen. 
  
Für den Fall, dass die Eltern kein gemeinsames Sorgerecht haben, 
muss ein geeigneter Nachweis über die Sorgerechtsregelung 
vorgelegt werden. 
  
Auf Wunsch kann bereits vorab das Anmeldeformular der auf-
nehmenden Schule auf der jeweiligen Homepage des Gymna-
siums heruntergeladen und ausgefüllt zur Anmeldung mitge-
bracht werden. 
  
Aufgrund des zum 01. März 2020 in Kraft getretenen Masern-
schutzgesetzes muss ein Nachweis darüber vorgelegt werden, 
dass das Kind ausreichend gegen Masern geimpft oder immun 
ist (zum Beispiel Impfpass im Original oder ärztliche Bescheini-
gung). 

In diesem Schuljahr kann die Anmeldung auch auf anderem 
Wege (z.B. E-Mail, Telefon oder Post) erfolgen. Für persönliche 
Anmeldungen können Terminvorgaben notwendig sein. Den 
genauen Ablauf und weitere Informationen veröffentlichen die 
Schulen auf ihrer Homepage. 
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Arbeitsmarkt im Januar 
Saisonaler Anstieg 
• 13.533 Männer und Frauen im Agenturbezirk ohne Arbeit
• Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent (+0,2 Punkte)
  
Zum Jahresbeginn ist die Zahl an Arbeitslosen im Bezirk der 
Agentur für Arbeit Freiburg angestiegen. Zum Stichtag waren in 
der Stadt Freiburg und den Landkreisen Breisgau-Hochschwarz-
wald und Emmendingen insgesamt 13.533 Frauen und Männer 
ohne Beschäftigung. Das sind 938 Personen mehr als einen Mo-
nat zuvor. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 3,6 Prozent. Bei 
den Frauen und Männern unter 25 Jahre beträgt die Quote jetzt 
2,2 Prozent. Für den Anstieg waren rein saisonale Gründe aus-
schlaggebend. 
  
„Der Arbeitsmarkt ist mit Schwung ins neue Jahr gestartet. Was 
mich besonders freut: Erstmals seit Beginn der Pandemie profitieren 
auch Langzeitarbeitslose vom wieder erstarkten Arbeitsmarkt“, sagt 
der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit 
Freiburg, Andreas Finke. Ihre Zahl sei auf Sicht von einem Jahr 
um 300 oder 6,4 Prozent gesunken. Jetzt gelte es dran zu blei-
ben und die gute Situation am Arbeitsmarkt für ihre Integration 
weiter zu nutzen. Arbeitsvermittlung und Qualifizierung alleine 
reiche dazu nicht. „Es bedarf einer engmaschigen Betreuung, Mut 
zu Neuem, vieler kreativer Ideen und einem starken Willen auf allen 
Seiten, damit das auch klappt“, sagt Finke. Dass die Arbeitslosig-
keit zum Jahresbeginn gestiegen ist, sei kein Widerspruch zu ei-
nem robusten Arbeitsmarkt. 

Die Arbeitslosigkeit steige wegen des Quartalsendes, des been-
deten Weihnachtsgeschäftes, des Saisonendes in der Gastrono-
mie, der kalten Witterung und geringeren Entlastungseffekten 
durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen regelmäßig im Janu-
ar. Die Arbeitskräftenachfrage ist weiter auf hohem Niveau. Den 
größten Bedarf meldeten erneut das Gesundheits- und Sozialwe-
sen und das verarbeitende Gewerbe. Allerdings richten sich vier 
von fünf Stellenangebote an Fachkräfte, was ihre Besetzung zur 
Herausforderung werden lässt. Der Ausblick bleibt trotz pande-
mischer Risiken und den nicht nachlassenden Lieferengpässen 
positiv. „Im Februar wird vieles vom Wetter abhängen. Spätestens 
ab März sollte die Arbeitslosigkeit aber wieder zurück gehen“, zeigt 
sich Finke optimistisch. 
  
Kurzarbeit 
Nach vorläufigen Zahlen registrierte die Agentur für Arbeit Frei-
burg im Januar 360 Anzeigen für insgesamt 3.750 Personen. 
  
Inzwischen liegen für den Agenturbezirk erste Hochrechnungen 
für im Monat September 2021 tatsächlich in Anspruch genom-
mene Kurzarbeit vor. Danach rechneten 827 Betriebe für insge-
samt 4.490 Beschäftigte Kurzarbeit ab. Die Kurzarbeiterquote 
betrug im September unverändert 1,6 Prozent. 
  
Dynamik am Arbeitsmarkt 
Im Berichtszeitraum meldeten sich 3.430 Personen arbeitslos. Im 
gleichen Zeitraum beendeten 2.474 Menschen ihre Arbeitslosig-
keit. 
  
Struktur der Arbeitslosen 
Auf Sicht von einem Jahr ist die Zahl an Arbeitslosen bei allen 
Zielgruppen gesunken. Erstmals seit Beginn der Pandemie gilt 
das auch für Langzeitarbeitslose. Ihre Zahl war während der Co-
rona-Krise stark angestiegen. Von der wirtschaftlichen Erholung 
haben sie lange nicht profitiert. Nach Rechtskreisen ergibt sich 
folgendes Bild: SGB III: 6.108 Arbeitslose (Anteil 45,1 Prozent), 
SGB II: 7.425 Arbeitslose (Anteil 54,9 Prozent). 

Arbeitskräftenachfrage 
Die Arbeitskräftenachfrage bewegt sich im Rahmen der Erwar-
tungen. So meldeten die Unternehmen 986 offene Stellen. Das 
sind 309 oder 23,9 Prozent weniger als im Dezember, aber 322 
oder 48,5 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. 

Der größte Bedarf nach Branchen: 
Gesundheits- und Sozialwesen (181 Stellen), Verarbeitendes Ge-
werbe (168), Unternehmensnahe Dienstleistungen (146, darun-
ter 116 aus der Zeitarbeit), Freiberufliche, wissenschaftliche und 
technische Dienstleistungen (140), Öffentliche Verwaltung (104), 
Handel (89). 

Mitte Januar lagen der Agentur für Arbeit Freiburg 5.612 Aufträ-
ge zur Stellenbesetzung vor (83 Prozent für Fachkräfte, Experten 
und Spezialisten, 17 Prozent für Helfer). 
  
Entwicklung nach Regionen 
Die Arbeitslosigkeit ist in allen Regionen des Agenturbezirks an-
gestiegen. 

Montag, 07.02.2022 Restmüll 

Dienstag, 08.02.2022 Gelber Sack 

Mitwoch, 09.02.2022 Biotonne 
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Kinder- und Jugendzentrum  
Umkirch
Franz-Heitzler-Weg 4, 79224 Umkirch
Ansprechpartner: Hannah Heinz-Fischer und
Jan Stapperfenne
E-Mail: jugend-umkirch@web.de
Facebook: Juze Umkirch
Tel. 07665 972431; Handy 0151 58868287

Öff nungszeiten 
Juze 31.01-04.02. 2022    

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
14.00      
15.00

15.00-
20.00 Uhr

15.00-
20.00 Uhr

15-20 Uhr 
o� ener Tre� 

15.00-
20.00 Uhr

MG I & II 
14.30-17:3016.00

17.00
18.00

O� ener Tre�  
Jugendliche

 O� ener Tre�  
Jugendliche  O� ener Tre�  

Kids

18.00-
20.00 

O� ener Tre� 

19.00
20.00
21.00

 

79224 Umkirch, Vinzenz-Kremp-Weg 1
Telefon: (07665) 50518, Telefax: (07665) 50539
E-Mail: vhs@umkirch.de, Homepage: www.vhsumkirch.de

Führung im Augustinermuseum 
Freiburg 
- J.B. Kirner: Geschichte(n) 
aus dem Schwarzwald 
mit der Referentin in ihrer 
Lenzkircher Tracht.

Monika Schacherer, 
Kunstvermittlerin, Malerin 
(BBK, GEDOK)

Führung im Augustinermuseum 
Freiburg 
kostenlos, nur Eintritt oder Museums-Pass 

Bitte anmelden (nur vollständig Geimpfte): 
Tel. 07665 940085 oder 
E-Mail: art@schacherer.de 

Sonntag, 06.02.2022, 15.00 Uhr 

SPERRMÜLLBÖRSE 
Im Nachrichtenblatt werden gut erhaltene, noch gebrauchs-
fähige Gegenstände veröff entlicht. Wer etwas über die 
Sperrmüllbörse zu verschenken hat, kann dies der Gemein-
deverwaltung vor dem Redaktionsschluss (Dienstag 12.00 
Uhr) gerne mitteilen. Vielen Dank.
  
Ihre Gemeindeverwaltung Umkirch 
  
nachrichtenblatt@umkirch.de

Ö� nungszeiten
der Gemeinde-
bücherei Umkirch   

Dienstag: 15.00 – 19.00 Uhr 
Mittwoch: 10.00 – 13.00 Uhr und 
 15.00 – 19.00 Uhr 
Donnerstag: 10.00 – 13.00 Uhr  und
 16.00 – 18.00 Uhr
In den Schulferien:
Dienstag 15.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch: 15.00 – 19.00 Uhr

Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will. 
Victor Hugo

Besuch der Gemeindebücherei in der 
Corona-Alarmstufe mit 2G und FFP2-Maske 
Der Besuch der Gemeindebücherei ist zu den gewohnten 
Öff nungszeiten und ohne vorherige Terminvereinbarung 
möglich. Bitte beachten Sie beim Besuch die folgenden In-
fektionsschutzvorgaben:
• beim Zutritt muss der Status als immunisierte Person 

nachgewiesen werden (2G).
• zu jeder anderen Person im Haus muss ein Mindestab-

stand von 1,5 Metern eingehalten werden, auch auf We-
gen und in Warteschlangen.

• die persönliche Hygiene ist zu wahren und die bereitge-
stellten Desinfektionsmöglichkeiten sind zu nutzen.

• während des gesamten Aufenthalts in der Bücherei ist 
eine FFP2-Maske zu tragen, die Sie auch am Arbeitsplatz 
nicht abnehmen dürfen.

• Es wird weiterhin eine Anwesenheitsliste mit Kontaktda-
ten geführt.

 
Besuchen Sie uns in aller Ruhe, das Bücherei-Team freut sich 
über Ihren Besuch! 
Ihre Gemeindebücherei Umkirch 

Franz-Heitzler-Weg 8, 79224 Umkirch,  Tel.: 07665 / 93739-20
e-mail: Gemeindebuecherei@kiz-umkirch.de
https://www.umkirch.de/de/Leben-in-Umkirch/
Freizeit-und-Kultur/Bücherei

UmkircherUmkircherUmkircherUmkircherUmkircherUmkircherUmkircherUmkircherUmkircherUmkircher
WochenmarktWochenmarkt

30 - 12:30 Uhr30 - 12:30 Uhr

auf dem auf dem auf dem GutshofGutshofGutshofGutshofGutshof

Zu Verschenken
• ein Doppelbett 200 cm x 180 cm aus Vollholz, Buche 
•  und ein neuwertiges Einzelbett 200 cm x 90cm aus Vollholz, 

Buche

Tel. : 9326464
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Öffnungszeiten des Pfarrbüros umkirch@kbz.ekiba.de : 
Mittwoch 14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag  9.00 – 12.00 Uhr 
 
Die Vakanzvertretung: Pfarrerin Marika Trautmann, March Tel: 
1721 - marika.trautmann@kbz.ekiba.de 
Diakonin Friederike Schilka: friederike.schilka@kbz.ekiba.de 
    
Verlängerung der Alarmstufe II
Gottesdienste können weiterhin von allen besucht werden. Sie 
müssen allerdings Ihre Kontaktdaten angeben und eine FFP2-
Maske (im Freien eine medizinische Maske) tragen. Der Mindest-
abstand zwischen Gottesdienstteilnehmenden beträgt 2 Meter, 
es sei denn, Sie kommen aus dem gleichen Haushalt. Daraus er-
gibt sich eine Höchstzahl an Teilnehmenden; wenn diese erreicht 
ist, ist kein Zutritt mehr möglich. 
    
Sonntag, 06.02.2022  
10.00 Uhr    FIRST SUNDAY Gottesdienst 
 Prädikantin Lydia Rau 
 
Dienstag, 08.02.2022 
19.30 Uhr    Sitzung des Kirchengemeinderates 
 
Mittwoch, 09.02.2022 
16.00 Uhr    Konfi-Stunde, Evang. Gemeindezentrum, March 
 
Donnerstag, 10.02.2022  
19.30 Uhr    Heaventeens (14-18 Jahre) 
 
Sonntag, 13.02.2022  
10.00 Uhr    Gottesdienst 
 Pfarrer Peter Schock 
  
Wochenspruch
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist 
in seinem Tun an den Menschenkindern.
Psalm 66,5 
    
Es grüßt Sie Ihre Diakonin Friederike Schilka und der Kir-
chengemeinderat. 

   
Römisch-Katholische Kirchengemeinde 
March-Gottenheim
Engelgasse 25, 79232 March-Hugstetten
Tel. 07665 425300 
 info@kath-MarGot.de
www.kath-MarGot.de

Kontaktstelle Umkirch 
Pfarrsekretärin Irmgard Reich 
Die Kontaktstelle ist geschlossen. Sie können Frau Reich per Mail 
oder Telefon erreichen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
  
GOTTESDIENSTE 
Samstag, 05.02. 
18:30 Eucharistiefeier mit Blasiussegen (Neuershausen) 
  
Sonntag, 06.02. 
09:00 Wort-Gottes-Feier zum Gedenktag der heiligen Agatha 
(Buchheim) 

10:30 Eucharistiefeier mit Blasiussegen (Bötzingen) 
10:30 Eucharistiefeier Familiengottesdienst mit Blasiussegen 
(Hugstetten) 
  
Montag, 07.02. 
16:00 Weg-Gottesdienst  für Eko-Kinder Gruppe A (Eichstetten) 
  
Dienstag, 08.02. 
07:00 Laudes - das Morgengebet der Kirche (Hugstetten) 
09:00 Andacht (Umkirch) 
16:00 Weg-Gottesdienst  für Eko-Kinder Gruppe D (Eichstetten) 
  
Mittwoch, 09.02. 
06:45 Andacht Gebet in Stille (Bötzingen, Haus Inigo) 
16:00 Weg-Gottesdienst  für Eko-Kinder Gruppe F (Eichstetten) 
  
Donnerstag, 10.02. 
16:00 Weg-Gottesdienst für Eko-Kinder Gruppe G (Eichstetten) 
20:00 Zur Ruhe kommen  - Zeit der Stille - Anbetung (Heute: 
Beichtgelegenheit) (Hugstetten) 
21:00 Komplet  - das Nachtgebet der Kirche (Hugstetten) 
  
Freitag, 11.02. 
------- Eucharistiefeier (Umkirch, Pflegeheim) 
18:00 Vesper  - das Abendgebet der Kirche - als Einstieg in das 
Wochenende (Hugstetten) 
  
Samstag, 12.02. 
18:30 Eucharistiefeier (Holzhausen) 
  
Sonntag, 13.02. 
09:00 Eucharistiefeier (Umkirch) 
10:30 Eucharistiefeier (Gottenheim) 
10:30 Eucharistiefeier (Hugstetten) 
------ Taufe von Anais Trudi Fuhl (Gottenheim) 
  
BITTE BEACHTEN SIE  
Anmeldungen zur Vorabendmesse und zu Sonntagsmessen je-
weils Montag bis Freitag vor dem Wochenende, ausschließlich 
unter der Telefonnummer 425300 (Sollten Sie uns telefonisch 
nicht erreichen, wählen Sie bitte unsere Telefonnummer mit Vor-
wahl: 07665 425300). 
  
MASKENPFLICHT BEI GOTTESDIENSTEN / 
INNENRÄUME (13.01.2022) 
Bei Gottesdiensten in Innenräumen gilt (ebenso wie bei anderen 
kirchlichen Veranstaltungen sowie bei Besucherverkehr in ge-
schlossenen Räumen) generell die Maskenpflicht. 

Mit Wirkung ab dem 12. Januar 2022 hat der Landesgesetzgeber 
die schon bisher geltende Maskenpflicht folgendermaßen nach-
geschärft: „Innerhalb geschlossener Räume müssen in der Warn- 
und den Alarmstufen Personen ab Vollendung des 18. Lebens-
jahres eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) tragen.“  

Die „Soll-Vorschrift“ vom 27.12.2021 wurde in eine „Muss-Vor-
schrift“ überführt, von der nunmehr nur noch in sehr eng defi-
nierten Ausnahmenfällen abgewichen werden kann (siehe Coro-
na-VO § 3, Abs. 2, Ziffern 4 bis 7). 

Grund für die Regeländerung ist die deutlich erhöhte Übertrag-
barkeit der Omikron-Variante des Corona-Virus. 
  
WERKTAGSGOTTESDIENST IN UMKIRCH 
Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist notwendig. Anmeldungen 
nimmt Frau Margrit Richert, Tel. 07665/7873, gerne entgegen. 
Bitte auf den Anrufbeantworter sprechen. 
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INFORMATIONEN AUS UNSERER KIRCHENGEMEINDE 
HINWEISE ZUR TAUFE 
Wir bieten eine schrittweise Vorbereitung auf die Taufe Ihres Kin-
des an:
• Taufcafe – freiwillige Infoveranstaltung bei der wir über Mög-

lichkeiten der Art und Weise von Taufe hinweisen. In gemüt-
licher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen lernen sich inter-
essierte Tauffamilien kennen und können natürlich auch ihre 
Fragen zu Taufe und Glauben einbringen.

• Taufseminar – Verpflichtende Veranstaltung für die, die wissen, 
dass sie ihr Kind taufen lassen möchten. Hier werden u.a. die 
Zeichenhandlungen und Symbole der Taufe besprochen und 
wie Sie diese in der Tauffeier mitgestalten können.

• Taufgespräch mit einem Taufspender (Priester/Diakon; eben-
falls verpflichtend).

• Anmeldung im geschäftsführenden Pfarrbüro Hugstetten (Tel. 
07665 42 53 00).

 
Es gibt in unserer Kirchengemeinde pro Monat fest Tauftermine; 
die jeweiligen Daten erfahren Sie bei der Anmeldung im Pfarrbü-
ro; gerne kann Ihr Kind auch in einer der sonntäglichen Eucharis-
tiefeiern getauft werden. Hilfen und Anregungen zur Vorberei-
tung der Taufe erhalten Sie bei der Anmeldung im Pfarrbüro. 

    

1.Mannschaft ( Dritte Liga Süd ) 
Sehr spannendes Spiel, aber knapp verloren 
VfR Umkirch-USC Konstanz   2:3 ( 26:28; 22:25; 25:22; 25:22; 13:15)
 
Am Samstag trat der VfR Umkirch gegen die Mannschaft vom 
USC Konstanz an. Nach einem sehr spannenden Hinspiel, wel-
ches der VfR in einem 5- Satz-Spiel gewann, erwartete man wie-
der ein knappes Spiel und so kam es auch.

Den Anfang dominierten klar die Konstanzer, die mit ihren druck-
vollen Aufschlägen, konsequenten Angriffen und ihrer geordne-
ten Abwehr mit 0:4 in Führung gingen. Auch nach einer Auszeit 
verunsicherte dies weiterhin die Umkircher Annahme und Block- 
Feld- Abwehr und die Konstanzer lagen nun mit 3:14 vorne. Die 
Aufholjagd der Umkircher begann mit einem intelligent gespiel-
ten Linieschlag von Romy Glück, durch den, mit einer sicherer 
werdenden Abwehr und konsequenteren Angriffen der Aus-
gleich zum 18:18 erreicht werden konnte. Jedoch hatte der USC 
Konstanz am Ende doch das Glück auf seiner Seite und konnte 
den Satz mit 26:28 für sich entscheiden.

Im zweiten Satz startete der VfR Umkirch besser ins Spiel, wurde 
jedoch nach einem wilden, wuseligem, aber auch etwas unge-
ordnetem Abwehrspiel von den Konstanzer Mädels wieder auf-
geholt und musste auch den zweiten Satz nach zwei kritischen 
Schiedsrichterentscheidungen am Ende abgeben.

Nun war klar, dass jetzt die Spielweise geändert werden müsse, 
um noch den Sieg erreichen zu können.

So ging der VfR Umkirch mit einer neuen Aufstellung und einem 
Reset im Kopf in den dritten Satz, der aber wieder zu Beginn von 
den Mädels vom Bodensee dominiert wurde. Nach einem 0:5 - 
Start verbesserte sich Umkirchs Konsequenz im Angriff und Auf-
schlag und sie konnten sich nach und nach wieder rankämpfen 
und den Satz mit 25:22 für sich entscheiden.

Der vierte Satz begann mit einer phänomenalen Aufschlagserie 
von Paula Winter bis zum 10:4. Danach holten die Konstanzer 
wieder auf und es begann ein Kopf-an-Kopf- Rennen, bei dem 
die Umkircher Mädels am Ende die Nase vorn hatten und den 
Satz wieder mit 25:22 gewinnen konnten.

Der erste Punkt war geschafft, der Hunger auf den zweiten Punkt 
war gestiegen.

Im Tiebreak leisteten sich beide Mannschaften einen starken 
Schlagabtausch, der trotz der langsam eintretenden Müdigkeit 
ein hohes Niveau aufzeigte. 

Am Ende hatter der USC Konstanz dann leider doch noch die er-
forderlichen Nerven und entschied den 5. Satz mit 13:15 für sich.

Insgesamt konnte dem Publikum ein spannendes Spiel gebo-
ten werden mit hervorragenden Abwehr- und Angriffsaktionen 
auf beiden Seiten und einem Punkteverhältnis von 111:112 . Als 
wertvollste Spielerin auf Seiten des VfR wurde Annika Helf ausge-
zeichnet, die mit ihren Angriffen die konstanzer Knie zum zittern 
brachte.

Vielen Dank an alle Zuschauer, es war eine mega Stimmung in 
der Halle. 

Wir freuen uns, wenn ihr alle zu unseren nächsten zwei Heim-
spielen am 12.02.22 wieder kommt, um 13.30 Uhr  gegen den 
SSC Bad Vilbel und um 19.30 Uhr gegen den VSG Saarlouis.

Aerobic für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahre): 
Montag von 18.00 - 18.50 Uhr für Anfänger und Fortge-
schrittene 
Trainerin: Nancy Herz 

Judo für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahre): 
Montag von 19.00 - 20.30 Uhr für Anfänger und Fortge-
schrittene 
Trainer: Dietmar Meiser 

Judo für Kinder 5 - 8 Jahre: 
Donnerstag von 16.45 - 17.45 Uhr für Anfänger 
Trainerin: Nancy Herz 

Judo für Kinder 7 - 14 Jahre: 
Donnerstag von 18.00 - 19.30 Uhr für Anfänger und Fort-
geschrittene 
Trainerin: Nancy Herz 

Aerobic für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahre): 
Freitag von 18.00 - 18.50 Uhr für Anfänger und Fortge-
schrittene 
Trainerin: Nancy Herz 

Judo für Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jahre): 
Freitag von 19.00 - 20.30 Uhr für Anfänger und Fortge-
schrittene 
Trainer: Dietmar Meiser 
  
Bitte beachten Sie bei allen Veranstaltungen die aktuellen 
Coronaregeln. Danke! 
  
Ansprechpartner des JSC Umkirch: 
Cheftrainer: Fredy Herz, Telefon 07665-6374,
 E-Mail: fredyherz@bairbi.de 
1. Vorsitzende: Caroline Neuwöhner, Tel.: 07665-9689425, 
E-Mail: clacord@web.de 
Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage: 
www.jsc-umkirch.de 
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NEU in der March 
Rock / Pop / Klassik / Jazz 
Gesangsunterricht bei Susana Schnell an der Musikschule 
Vom schlichten Kinderlied bis hin zum Kunstlied oder zur Opern-
arie, vom Volkslied bis zum Rock-Popsong, seit jeher wurde und 
wird für das ursprünglichste und persönlichste „Instrument“, un-
sere Stimme, komponiert. Wer sich mit Singen beschäftigt, der 
findet an unserer Musikschule in jedem Fall eine passende Mög-
lichkeit sich musikalisch zu betätigen. Nicht nur im Einzelunter-
richt, sondern auch im Kinder- und Jugendchor oder einer Band. 
Der Gesangsunterricht ist sowohl für Jugendliche, ab einem Ein-
stiegsalter von 11 Jahren, wie auch für Erwachsene geeignet. 
Weitere Informationen und weitere Angebote der Musikschule u. 
a. zu Unterrichtsform und Unterrichtsgebühren finden Sie unter: 
www.musikschule-breisgau.de
 
Kontakt: 
Musikschule im Breisgau 
Geschäftsstelle - Vörstetter Str. 3 - 79194 Gundelfingen 
eMail: info@musikschule-breisgau.de 
Tel: 0761 589891 
 
 

Für Jugendliche ohne festen Wohnsitz  
Berufsbildungsaussschuss spendet an die Freiburger Stra-
ßenSchule    
Seit mehr als 20 Jahren spenden die ehrenamtlichen Mitglie-
der des Berufsbildungsausschusses der IHK Südlicher Ober-
rhein ihre Sitzungsgelder und Fahrtkostenzuschüsse an sozi-
ale Institutionen in der Region. In diesem Jahr erhielt die wie 
immer krumme Summe die Freiburger StraßenSchule. Der 
gemeinnützige Verein unterstützt und fördert Jugendliche 
und junge Erwachsene in akuter Wohnungsnot. 
  
„Den können wir jetzt gerade im Winter sehr gut gebrauchen“, 
freut sich Cornelia Weiß von der Spender:innennbetreuung der 
Freiburger StraßenSchule über den Scheck des IHK Berufsbil-
dungsausschusses. Die Spende von 1.197 Euro möchte sie für die 
Anschaffung von Winterhilfen des Vereins nutzen. „Von warmen 
Klamotten über Decken, Wärmflaschen und Schlafsäcken bis hin 
zu Tee und hygienischen Masken haben wir aktuell großen Be-
darf“, berichtet Weiß. Rund 500 Jugendliche und junge Erwach-
sene im Alter von circa 15 bis 27 Jahren werden derzeit jährlich 
von der Freiburger StraßenSchule begleitet und unterstützt. 
Mit einem Team aus sieben Sozialarbeiter:innen und 
Sozialpädagog:innen betreibt die Einrichtung täglich StreetWork 
zu verschiedenen Zeiten. Weiß: „Die Schicksale der Jugendlichen, 
die mit uns Kontakt haben, sind sehr individuell. Einige sind aus 
schwierigen Verhältnissen und kommen nicht mit den Eltern zu-
recht, andere sind im familiären Umfeld Gewalt ausgesetzt oder ha-
ben Probleme in der Schule und wieder andere haben einen Flucht-
Hintergrund“. Oft haben sie gemeinsam, dass sie das Vertrauen in 
ihr soziales Umfeld verloren haben. „Das fängt oft damit an, dass Ju-
gendliche nicht zu Hause, sondern immer öfters mal bei Freunden, 
in Gartenhäusern oder Kellern übernachten und so Stück für Stück 
reinrutschen in die Obdachlosigkeit. Sind sie erst mal auf der Stra-
ße, müssen sie sich dort eine Rangfolge erkämpfen, jeden Tag Geld 
auftreiben, die eigenen Besitztümer schützen. Die Spirale nach un-
ten folgt dann häufig auch sehr schnell“, sagt Weiß. In Kontakt zu 

treten und zu unterstützen ist da gar nicht so einfach. „Wir müssen 
meist über einen längeren Zeitraum Vertrauen aufbauen, bevor wir 
überhaupt unterstützen oder beraten können“, erklärt Weiß. 
Dafür gibt es unterschiedliche Angebote. Mit einem bunten 
Kleinbus, dem StreetMobil, gibt es eine mobile Anlaufstelle, in 
der man sich aufwärmen, WLAN nutzen und sich beispielsweise 
zur Beantragung von staatlichen Hilfeleistungen beraten lassen 
kann. Zudem gibt es eine Tageanlaufstelle. Auch dort gibt es Be-
ratungsleistungen, beispielsweise zu medizinischen und finanzi-
ellen Themen. Zusätzlich kann man Wäsche waschen, duschen, 
kochen oder sich eine Postadresse einrichten. „Gerade um Hilfen 
in Anspruch zu nehmen, ist eine Postadresse sehr wichtig“, sagt 
Weiß. In drei vom Verein betreuten Wohnprojekten sind derzeit 
15 Jugendliche untergebracht. Weiß: „Darüber freuen wir uns, 
denn obdachlose Jugendliche haben es besonders schwer, sie 
laufen häufig unter dem Radar“. In einer Regelschule leistet das 
Team der Freiburger StraßenSchule außerdem Präventivarbeit in 
zwei Gruppen mit acht bis 14-Jährigen. „Aufgrund ihrer schlech-
ten Erfahrungen haben sie oft ein geringes Selbstwertgefühl. 
Hier geht es darum, erst einmal zu lernen, was kann ich, worin 
bin ich gut und wie kann ich meine Zukunft gestalten, um nicht 
auf der Straße zu landen“, erzählt Weiß. 
Die Freiburger StraßenSchule ist eine Einrichtung des SOS-Kin-
derdorf Schwarzwald in Kooperation mit dem Freiburger Stra-
ßenSchule e.V. Finanziert wird die Arbeit der Freiburger Straßen-
Schule zu 80 Prozent aus Spenden und Förderungen. 
  
Hintergrund: 
Anders als die anderen IHK-Ausschüsse nimmt der Berufsbildungs-
ausschuss eine Sonderstellung ein: Dieser Ausschuss ist im Berufs-
bildungsgesetz geregelt. Ihm gehören Beauftragte der Arbeit-
geber, Beauftragte der Arbeitnehmer und Lehrkräfte beruflicher 
Schulen an. Er ist der einzige Ausschuss, der Sitzungsgelder erhält 
und hat nicht nur eine beratende Funktion, sondern kann beispiels-
weise auch über die Einführung von Zusatzqualifikationen für Azu-
bis, neue Weiterbildungsabschlüsse oder besondere Ausbildungs-
regelungen für Menschen mit Behinderung entscheiden, die dann 
für das gesamte Kammergebiet am südlichen Oberrhein gelten. 
 

Die Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg informiert:

Plan B: Erziehungsrente
Manchmal verläuft das Leben nicht nach Plan. Erst glücklich in 
Familie und Beruf, dann geschieden und mit den Kindern allein 
zu Hause. Wenn dann auch noch der oder die Unterhaltszahlen-
de stirbt, kann die Erziehungsrente der Rettungsanker sein. Denn 
diese Rente dient als Unterhaltsersatz und ermöglicht es damit, 
Kindererziehung weiterhin in den Vordergrund zu stellen. Das 
teilt die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg mit.
Um diese Rente zu erhalten, müssen Erziehende vor dem Tod 
ihres geschiedenen Ehepartners mindestens fünf Jahre beitrags-
pflichtig versichert gewesen sein. Auch dürfen sie nicht erneut 
verheiratet sein. Dann wird die Rente gezahlt – und zwar in Höhe 
der eigenen Erwerbsminderungsrente. Denn für die Rentenhöhe 
der Erziehungsrente werden wie bei einer Erwerbsminderungs-
rente zusätzliche fiktive Zeiten berücksichtigt. Längstens wird die 
Erziehungsrente gezahlt, bis das jüngste Kind 18 Jahre alt ist. Aus 
dem Rentenkonto des verstorbenen Elternteils besteht gegebe-
nenfalls zusätzlich noch Anspruch auf Waisenrente.
Weitere Informationen enthält die Broschüre »Hinterbliebenen-
rente: Hilfe in schweren Zeiten«. Sie kann kostenlos unter der Te-
lefonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail 
(presse@drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet unter 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de steht die Broschüre 
ebenfalls als PDF zum Herunterladen zur Verfügung. 
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Fit fürs Babysitting 
(Haid) Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Freiburg e.V bietet 
vom 10.02.-12.02.2022  einen Babysitter-Kurs für Jugendliche ab 
13 Jahren an. Von A wie Aufsichtspflicht bis Z wie Zähneputzen 
lernen angehende Babysitter praxisnah, worauf es bei der Kin-
derbetreuung ankommt. Grundlagen über Entwicklung, Spiel, 
schwierige Erziehungssituationen, Ernährung und Unfallpräven-
tion werden vermittelt. 

Zum erfolgreichen Kursabschluss erhalten die Teilnehmer/-innen 
ein DRK-Babysitterzertifikat und können sich in die Vermittlungs-
kartei aufnehmen lassen. 
Ort: DRK Familienbildung, Rimsinger Weg 15. Kosten: 48 Euro 
inkl. Kursmaterial. Anmeldung bis zum 03.02.2022 : 
www.drk-freiburg.de/familienbildung 
  
Spiel- und Kontaktgruppe  
(Haid) Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Freiburg e.V bie-
tet ab Montag, 21.02.2022 (10 Termine) um 15:30 Uhr eine Spiel- 
und Kontaktgruppe für Kleinkinder zwischen 1-2,5 Jahren an. 
Der Kurs bietet die Möglichkeit, sich bewusst füreinander Zeit 
zu nehmen und die Entwicklung des Kindes spielerisch zu unter-
stützen. Gemeinsam mit dem Kind werden altersgemäße Bewe-
gungsspiele, Lieder und Fingerspiele kennengelernt, die auch zu 
Hause Freude machen. In der Gruppe mit anderen Eltern besteht 
die Möglichkeit, sich zu allen Fragen rund um die neue Lebenssi-
tuation, Entwicklung und Erziehung des Kindes auszutauschen. 

Ort: DRK Familienbildung, Rimsinger Weg 15. Kosten: 100 €. 
Anmeldung bis zum 15.02.2022 : www.drk-freiburg.de/
familienbildung oder Tel: 0761/88508-643 (vormittags) 

Begleitetes Wohnen  
in Gastfamilien sucht Sie!
Wir machen Inklusion! Machen Sie mit?
Unser Fachdienst berät, unterstützt und begleitet Menschen 
mit psychischen Handicaps in ihrem häuslichem Umfeld.
Für eine Mutter mit ihrer sechsjährigen Tochter suchen wir 
bevorzugt im Markgräflerland (ÖPNV) eine Gastfamilie, die 
Wohnraum (ideal sind separate Küche und Badezimmer) zur 
Verfügung stellen kann.

Unser Dienst begleitet Sie fachlich und kontinuierlich auf 
dem gemeinsamen Weg. Für die Unterbringung und Betreu-
ung erhalten Sie eine Vergütung.
Haben Sie Interesse, Zeit und pädagogische Erfahrungen, 
die junge Familie in ihrem Alltag zu unterstützen?
Des Weiteren suchen wir Gastfamilien im gesamten Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald, die einen erwachsenen 
Menschen mit psychischer Erkrankung bei sich aufnehmen 
möchten.

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann erhalten Sie weitere Aus-
künfte hier:
Gemeindepsychiatrische Dienste des Caritasverbandes für 
den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Tel.-Nr.: 07633/95807 -123 (Frau Schmahl) 
oder 07633/95807-0
Mail: sandy.schmahl@caritas-bh.de oder 
gpdi.badkroz@caritas-bh.de 

Ende
 des redaktione� en 

Teils



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000
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  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 Tel. 07771/ 0000

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:
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ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P© ichtfelder



Valentinstag im Gutshof
3-Gang Candle-Light-Dinner in romantischer Atmosphäre inkl. Aperitif 

Brunch im Gutshof
am 13.02. unser beliebtes Brunchbuffet

und ab März wieder regelmäßig sonntags bei uns

Hauptstraße 3, 79224 Umkirch, Telefon 07665 93 90 201 

Herzlichst 
Ihr

Gutshof-Team

Ludwig Figlestahler  Bestattungsdienst

† Überführung / Abholung † Erledigung aller Formalitäten
† Aufgeben der Todesanzeige † Organisation der Beerdigung
† individuelle Betreuung † Tag und Nacht erreichbar

Milchstr. 9, 79206 Breisach-Gündlingen, Tel.: 07668/902090, Mobil: 0170/2137708

Danksagung
Für die aufrichtige Anteilnahme und herzliche  
Verbundenheit, die uns beim Heimgang unserer  
lieben Mama, Schwiegermutter und Oma

Isolde Maurer
geb. Schmidle

durch persönliche und schriftliche Worte des  
Mitgefühls sowie durch Blumen-, Kranz- und 
Geldspenden entgegengebracht wurde,  
bedanken wir uns von Herzen.

Besonders danken wir:
 - den Bewohnern mit Angehörigen der Wohngruppe 

„Haus Am Mühlbach“ in Umkirch mit den  
Betreuern und Pflegekräften der Sozialstation  
für die schönen Jahre und die herzliche Pflege,

 - Dr. Peter Feil und Dr. Ulrike Schmidt mit ihren 
Teams für die fürsorgliche ärztliche Betreuung,

 - Christoph Höll von der Hospitzgruppe Umkirch 
für die gefühlvolle und unterstützende Beglei-
tung der letzten Tage und Stunden,

 - dem Bestattungsinstitut Wilhelm Meier für die 
sehr große und entlastende Hilfe,

 - Diakon Ralf König für die einfühlsame Gestaltung 
der Trauerfeier,

 - dem Männergesangverein für die feierliche  
Mitgestaltung, 

 - den Schulkameradinnen für den letzten Gruß, 
 - sowie all denen, die sie auf ihrem letzten Weg 

begleitet haben.

Gottenheim,                
im Februar 2022 Martina Dersch mit Familie

 Zur Verstärkung unseres Hirschen-Teams in FR-Lehen 
suchen wir ab April eine 

Reinigungskraft (m/w/d)
für die Reinigung der Hotelzimmer und der öffentlichen Bereiche

in Festanstellung oder auf 450 € Basis.

Die Stelle bietet gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
in Bezug auf die Arbeitszeiten. 

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an 
 info@hirschen-freiburg.de oder  0761/8977690

MFA (m/w/d) ab sofort gesucht
Engagierte, teamfähige MFA in Voll- oder Teilzeit
für allgemeinmedizinische Praxis ab sofort
gesucht. Wir bieten ein breites, interessantes
Tätigkeitsfeld in einem sehr netten,
empathischen und wertschätzenden Team mit
übertariflicher Bezahlung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
allgemeinmedizin.dr. vogeler@gmail.com

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTER2MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, MUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NKMUSTER GARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
 Tel. 07771/ 0000
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Kein Verkauf Ihres Mehrfamilienhauses,
Baugrundstück oder Althaus zum Abbruch  

ohne Angebot der Fa. Sauer Wohnbau GmbH  
Lassen Sie sich von unserer Marktkenntnis überraschen.

Die beiden Geschäftsführer des Hauses Sauer sind gemeinsam
seit über 65 Jahren mit der Fa. Sauer Immobilien GmbH auf dem 

Freiburger Immobilienmarkt selbständig tätig.

Wir kaufen direkt und unkompliziert oder zeigen Ihnen,
wie Sie den besten Preis erzielen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

besser@immobilien-sauer.de oder direkt unter 0761.70332-18 

Sauer Wohnbau GmbH und Sauer Immobilien GmbH  
Seit 1979 Ihr zuverlässiger Partner 

Über 25 Jahre

Hausgeräte-Kundendienst
Telefon 0 76 65 / 93 90 18 7 - Fax 93 90 18 9

Günstiger Stundensatz, Fahrauslagen nur 8,00 €

Verkauf - Beratung - Service

AEG & Miele Vertragshändler
Reparaturen von Haushaltsgeräten aller Fabrikate

Manfred Hartmann & Michael 
Göhrig
Eschenweg 3
79232 March
Telefon 07665-9 39 01 87
Telefax 07665-9 39 01 89

Wir suchen für unseren Auszubildenden  
und Familie gerne ab Mai eine  

4-Zimmer-Whg. 
von Freiburg bis zum Kaiserstuhl bis max. 1.600 Euro warm. 

Firma AHP Merkle GmbH
Gottenheim

Handynr.: 0178 217 53 92

Schnell zur Uni 
muss unser Ärzteehepaar kommen, weshalb sie gerne in Umkirch im  
eigenen Zuhause wohnen wollen und suchen über 
Postbank Immobilien GmbH, Tel. 0761/15678-161

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601



■ Polizeiposten March-Buchheim, 
 Hauptstr. 3 934293
 Mo.-Fr. 7.30 - 12.00 Uhr + 13.30 - 16.30 Uhr,
 zu den übrigen Zeiten:
 Polizeirevier Breisach, 
 Müllheimerstr. 1 07667 9117-0
■ Polizei 110
■ Feuerwehr 112
 Feuerwehrkommandant 
 Benedikt Tröscher 9477297
 Feuerwehrgerätehaus 938619
■ Bundeseinheitlicher Notruf 
 - für Rettungsdienst 112
 - für Krankentransport 0761/19222

■ Universitäts-Kinderklinik, Freiburg
 Mathildenstr. 1, 79106 Freib. 0761 27043000
 Zentrale: 0761 27020690

■ Gift Notruf Zentrale 0761 19240

■ Notdienst Bauhof
 Wasser - Wasserversorgung
 Umkirch GmbH
 Bereitschaftsnummer 07665 7896

■ Strom & Gas - 
 Gemeindewerke Umkirch GmbH
 Kundenservice 505-404
 24 h Bereitschafts- und Entstördienst 
 Verbundwarte badenova
 (kostenlos) 0800 2767767

■ Taxi Stern 1212
■ Taxi Schätzle 7397

■ Ozon 0761 77555

■ Rechtsanwalt-Notdienst 0172 7451940
  Rechtsberatung in unaufschiebbaren Straf- 

und Zivilsachen.
 Bereitschaftsdienst täglich 18.00 - 8.00 Uhr,
 an Wochenenden/Feiertagen rund um die Uhr

■ Recyclinghof, Rohrmatten 1 7053
 Öffnungszeiten:
 Mittwoch  16.00 - 18.00 Uhr
 Freitag  14.00 - 16.00 Uhr
 Samstag  10.00 - 12.00 Uhr 

■ Grünschnittsammelstelle, Waltershoferstr.
 Öffnungszeiten:
 Mittwoch  14.00 - 16.00 Uhr
 Samstag  10.00 - 13.00 Uhr

■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst
■ Notfallpraxis für Erwachsene 116 117
■ Notfallpraxis für Kinder  0180 6076111 

■		Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
 0180 3222 555-41

■		Tierärztlicher  
Notfalldienst  0761 72266

■	Apotheken
Samstag, 05.02.2022: 
Adler-Apotheke, Dorfstr. 1, 
79232 March, Breisgau (Hugstetten), Tel.: 07665 - 93 05 16   
Sonntag, 06.02.2022: 
Apotheke am Gutshof, Hauptstr. 9, 
79224 Umkirch, Tel.: 07665 - 5 16 26   
Montag, 07.02.2022: 
Apotheke am Rathaus, Hinter den Eichen 6, 
79276 Reute, Breisgau, Tel.: 07641 - 91 29 12   
Dienstag, 08.02.2022: 
Bären-Apotheke, Hauptstr. 39, 
79232 March, Breisgau (Buchheim), Tel.: 07665 - 22 52   
Mittwoch, 09.02.2022: 
Breisgau-Apotheke, Vogesenstr. 2, 
79206 Breisach am Rhein, Tel.: 07667 - 75 37   
Donnerstag, 10.02.2022: 
St. Wendelin-Apotheke, Farbgasse 10, 
79291 Merdingen, Tel.: 07668 - 58 12   
Freitag, 11.02.2022: 
Franziskaner-Apotheke, Großgasse 2, 
79206 Breisach am Rhein (Oberrimsingen), Tel.: 07664 - 
40 87 14   
Samstag, 12.02.2022: 
Silberberg-Apotheke, Hauptstr. 8, 
79353 Bahlingen am Kaiserstuhl, Tel.: 07663 - 26 41  

Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich um 08.30 Uhr 

■	Telefonseelsorge 0800 1110111
  vertraulich, anonym, kostenfrei, rund um die Uhr

■		Ökumenischer Seniorentreff 
Hauptstraße 7

  jeden Donnerstag ab 15.00 Uhr, jeden ersten 
Dienstag im Monat Herrenstammtisch, 

  mittwochs Veranstaltungen lt. Jahresprogramm 
 und Mitteilungen im Nachrichtenblatt

■	Caritasverband
 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 ■  Krankheit, Reha, Kur, Risikoschwanger-

schaft, Geburt ...  
Ihre Familie braucht Unterstützung ?

     Kontakt:  0761 8965-451
     cv.familienpflege@caritas-bh.de
         www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de
 ■  Integrationsfachdienst
 NEU: zentrale Telefon-Nr.  0711 25083-2800 
 E-Mail: info.freiburg@ifd.3in.de 
 www.ifd-bw.de
 ■ Seniorenzentrum Max-Josef-Metzger-Haus 
 Brugesstr. 34-38  
 79224 Umkirch 
 Kontakt: 07665 9685430 
 E-Mail: Max-Josef-Metzger-Haus@caritas-bh.de 
 www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

■	Sozialverband VdK 
  - Ortsverband Umkirch
  Interessenvertretung gegenüber der Politik 

und den Sozialgerichten. 
 Mundingerstraße 26 
 79312 Emmendingen 07641 9677627 
 Fax: 07641 9679314 
 www.Vdk-Umkirch.de 
 Email: info@VdK-Umkirch.de
 Ansprechpartner: Peter Schneble 

■		Beratungsstelle für ältere  
Menschen u. deren Angehörige

  Beratung in allen Fragen der ambulanten 
 Altenhilfe, Hauptstraße 25, 
 79268 Bötzingen 07663 9148835

■		Kirchliche Sozialstation 
Nördlicher Breisgau e.V.

 Hauptstraße 22, 79224 Umkirch 07663 8969-220
 Häusliche Alten- u. Krankenpflege - 
 Hauswirtschaftliche Versorgung
  „Pflege für schwerstkranke und sterbende Menschen“
  Sprechstunde für Angehörige  

von Menschen mit Demenz  07663 8969-260
 Tagespflege „Am Mühlbach“ 07663-8969-266
 Hauptstraße 22, 79224 Umkirch

■	Regio Pflegedienst Breisgau
 Regio Pflegedienst Breisgau 
 Pflegedienstleitung Frau Susanne Hohmann 
 Snewelinstraße 27 
 Telefon: 07665 9387500 
 www.regio-pflegedienst-breisgau.de/index.php 

■	Hospizgruppe Umkirch
  Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden 

und deren Angehörigen 0151 24125533

■	  AWO Seniorenwohnanlage  
„Am Herrenwäldele“

 und AWO Stützpunkt Umkirch
 Hausleitung Frau Biewer-Block
 Tel.: 07665-942270, Fax: 07665-942271
 email: wal-umkirch@awo-bhe.de
 Snewelinstr. 27,  79224 Umkirch

■			Selbstverantwortete Pflegewohn-
gruppe Haus am Mühlbach 

 Haupstraße 22 07663 8969 228
 pflegewohngruppe-umkirch.de
 pflegewohngruppe-umkirch@online.de

■	Deutsches Rotes Kreuz  
 Ortsverein Umkirch
 E-Mail: info@drk-umkirch.de
 Homepage: www.drk-umkirch.de
 ■  Nachbarschaftshilfe und Hausnotruf für  

kranke, ältere und behinderte Mitbürger
 01709795762 

 ■  Aktivierender Hausbesuch     0177 6387300 

■	Musikschule im Breisgau e.V.
 Jugend- und Erwachsenenbildung 0761 589891 
 Fax: 0761 589893, Vörstetter Str. 3,
 Postfach 1125, 79190 Gundelfingen

■	Gemeindebücherei Umkirch
 Franz-Heitzler-Weg 8,  9373920
  Di.15.00 - 19.00 Uhr, Mi. 10.00 - 13.00 Uhr u. 15.00 - 

19.00 Uhr, Do. 10.00 - 13.00 Uhr und 16.00 - 18.00 Uhr

■	Friedhofsamt Umkirch
  Bei Sterbefällen an Wochenenden ist bei der Firma 

Bestattungen Meier, Tel. 0171 9973213 und 07665 
7982, für die Gemeinde ein Notfalldienst eingerichtet. 
Die Anmeldung von Sterbefällen beim Standesamt 
ist am nachfolgenden Werktag oder bei einem Be-
stattungsunternehmen vorzunehmen. Terminabspra-
chen für Bestattungen/Beisetzungen erfolgen jedoch 
ausschließlich über Bestattungen Meier.
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Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Inhalt: 
Bürgermeister Walter Laub
Öffnungszeiten Montag - Donnerstag:  8.00 - 12.00 Uhr,
des Rathauses: Freitag:  7.30 - 12.30 Uhr, 
 Dienstag: 14.00 - 16.00 Uhr,
 Mittwoch: 15.00 - 18.00 Uhr
Bürgerbüro: Dienstag:  8.00 - 16.00 Uhr
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Für den Anzeigenteil/ Druck:
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Corona-Informationstelefon 
des Gesundheitsamtes beim  

Landsratsamt Breisgau - Hochschwarzwald 
0761 2187-3003

Auskunftszeiten zwischen 08:00 und 16:00 Uhr


